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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 15. April 2019

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung:
f) Genehmigung einer Ergönzungsverordnung
betreffend die Einrichtung eines Teilstückes des
Kothorinenweges qls reservierten Weg für
Fußgünger, Rodfohrer, Reiter und Troktoren

DER STADTRAT,

ln Anbetrocht doss die Stodt Eupen mehrere Meldungen von Bürgem
erholten hot wonoch diese die Verkehrssituotion im Kothorinenweg
monieren und ouf die Gefohr für Fußgönger und Fohrrodfohrer hinweisen;

ln Anbetrocht doss der Kothorinenweg zurzeit von Fohrzeugen mit hoher
Geschwindigkeit (Autos, Cross-Motorröder, Ouods) ohne Rücksicht ouf
Fußgönger und Fqhrrodfohrer genutzt wird;

Noch Kenntnisnohme des Beschlusses des Gemeindekollegiums vom 8,
November 2018, wonoch es sich empfiehlt ein Teilstück des
Kothorinenweges ols reservierten Weg für Fußgönger, Rodfohrer, Reiter und
Troktoren einzurichten;

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustöndigen
Beomten des Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 7.

Mörz 2019 sowie der Polizei;

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung
über den Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestqbmessungen und
die besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt
werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss'

beschließt
einstimmig

die Einrichtung eines Teilstückes des Kothorinenweges ols reservierten Weg
für Fußgönger, Rodfohrer, Reiter und Troktoren zu genehmigen und die
stödtische Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel
entsprechend o nzupossen:

Artikel 1:

Ein Teilstück des Kothorinenweges, zwischen dem letzten Anwesen und Am
Busch wird ols reservierten Weg für Fußgönger, Rodfqhrer, Reiter und
Troktoren eingerichtet



Artikel 2:
Eine Beschilderung vom Typ
Strqßenverkehrsordnung wird on
ongebrocht

und F101c der ollgemeinen
in Froge kommenden Stellen

F99c
den

Artikel 3:
Die vorgeschriebenen Stroßenverkehrszeichen sind ordnungsgemöß
oufzustellen.

Artikel 4:
Zuwiderhondlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit
gewöhnlichen Polizeistrofen geohndet insofern dos Gesetz keine onderen
Strofen vorsieht

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustondigen Behörde des Offentlichen
Dienstes der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Ge meindede kretes ve röffentl icht
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